
 

 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 5 über die 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nummer 8, 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Zu Punkt 5 der Tagesordnung 
 
Dieser Tagesordnungspunkt enthält den Vorschlag, nach Aufhebung der bestehenden 
Ermächtigung vom 17. Mai 2005 die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 11. Dezember 
2007 eigene Aktien im Umfang von bis zu zehn vom Hundert des Grundkapitals zu erwerben. 
Die Aufhebung der früheren Ermächtigung und Erteilung der neuen Ermächtigung ist 
erforderlich, um die gesetzliche Höchstfrist von 18 Monaten für eine derartige Ermächtigung 
ausnutzen zu können. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die 
Lage versetzt, von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgesehenen Möglichkeit des Erwerbs 
eigener Aktien Gebrauch zu machen, um die damit verbundenen Vorteile im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.  
 
Die unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands sieht vor, dass 
dieser mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der eigenen Aktien auch in 
anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, 
wenn die eigenen Aktien gegen eine Barleistung, die den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet, oder gegen eine Sachleistung, deren Wert bei einer Gesamtbeurteilung nicht 
unangemessen niedrig ist, veräußert werden (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten). Als 
maßgeblicher Börsenpreis im Sinne der vorstehenden Regelung gilt der Eröffnungskurs im 
Parketthandel (oder eines an die Stelle des Parketthandels getretenen funktional 
vergleichbaren Nachfolgesystems) für die Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter 
Wertpapierbörse am Tag der Veräußerung der Aktien. Diese Ermächtigung verringert sich um 
den Anteil am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, für die das Bezugsrecht in unmittelbarer 
oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgeschlossen wird. 
 
Zudem ist vorgesehen, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die eigenen 
Aktien zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands und an sonstige Mitarbeiter 
der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter von mit der 
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen verwenden kann, zu 
deren Bezug diese Personen aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen berechtigt 
sind. Soweit eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden 
sollen, obliegt die Entscheidung dem Aufsichtsrat der Gesellschaft.  
 
Weiter ist vorgesehen, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird, 
die eigenen Aktien zur Erfüllung von Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten 
aus durch die Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzerngesellschaften ausgegebenen 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden.  
 
Mit diesen Ermächtigungen wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zugelassenen 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an 
institutionelle Anleger zu verkaufen. Außerdem können hierdurch neue Aktionärsgruppen im 
In- und Ausland gewonnen werden. Die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen 



Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen. Es 
bedarf nicht der zeit- und kostenaufwendigen Abwicklung eines Bezugsrechts. Ferner 
ermöglicht es der Ausschluss des Bezugsrechts der Gesellschaft, im Rahmen ihrer 
beabsichtigten Akquisitionspolitik bei dem Erwerb von Unternehmen, aber auch beim Erwerb 
sonstiger Sachleistungen wie etwa Lizenzen, flexibel und kostengünstig zu agieren. Die 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung der eigenen Aktien dient 
jedoch auch dem Ziel, den im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen berechtigten 
Personen eigene Aktien der Gesellschaft gewähren zu können oder sie sonst zur Bedienung 
von Wandel- oder Optionsanleihen einzusetzen, ohne zu diesem Zweck das bedingte Kapital 
nutzen zu müssen. Sofern der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, werden die 
Aktien zu dem im jeweiligen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm bzw. in den 
Anleihebedingungen vorgesehenen Ausgabebetrag an die berechtigten Personen ausgegeben. 
 
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass sich 
die Ermächtigung zum Erwerb und damit mittelbar auch die Ermächtigung zur Veräußerung 
auf insgesamt höchstens zehn vom Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. 
Durch das Erfordernis einer Gegenleistung, die bei Barleistungen den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet, und deren Wert bei Sachleistungen nicht unangemessen niedrig ist, 
wird sichergestellt, dass die Aktionäre vermögensmäßig allenfalls unwesentlich verwässert 
werden. Dem steht der Vorteil für die Gesellschaft und die Aktionäre gegenüber, durch die 
Erweiterung des Aktionärskreises das Interesse an der Aktie zu steigern, bzw. bestimmte 
Sachleistungen liquiditätsschonend erwerben zu können. Bei Mitarbeiterbeteiligungs-
programmen und Wandel- oder Optionsanleihen wird eine Abwicklung zudem kosten-
günstiger gestaltet. 
 
 
Montabaur, im April 2006 
 
 
Der Vorstand der AdLINK Internet Media AG 
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